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ZEICHENERKLÄRUNG 

Weitergehende Gliederungen und Beschränkungen der Festsetzungen, die durch die 
Planzeichen dargestellt werden, sind im Textteil aufgeführt oder im Lageplan 
eingetragen. 

Art der bauliciJen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB: §§ 1 • 11 BauNVO) 

I WA I Allgemeine Wohngebiete WA 1, WA 2, WA 3 
(§ 4 BauNVO) 

Beschtankung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

WA2 
2WO 

Beschränkung auf 2 Wohnungen (2 WO) 
pro Wohngebäude im Baugebiet WA 2 

'-'aß der baulichen Nutzung(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 • 21a BauGB) 

3elsl)lele für den Eintrag in die Nutzungsschablone bzw. in die überbaubaren 
:>tvndstücksnächen 

0,4 

@ 

111 J 
II, (I + 10) 

TH 

FH 

Grundflächenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 

Geschoßflächenzahl (GFZ) (§ 20 BauNVO) 

Zahl der Vollgeschosse (Z) (§§ 16 u. 20 BauNVO 
i.V. mit§ 2 LBO) 

· als Höchstmaß 

Höhe baulicher Anlagen (HbA) (§§ 16 u. 18 BauNVO) 

• Traufhöhe als Höchstmaß (TH 1. TH 2, TH 3) 

• Firsthöhe als Höchstmaß (FH 1, FH 2. FH 3) 



Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr 2 BauGB. § 22 BauNVO) 

0 offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 u. 2 BauNVO) 

a abweichende Bauweise a1 , a2 (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 

Überbaubare Grundstücksfläehen. Baugrenzen. Baulinien 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2. § 23 BauNVO) 

niCht überbaubare GrundstücksfläChen 

- überbaubare Grundstücksflächen 

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO) 

Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Firstrichtung des Hauptbaukörpers 

Verkehrsflächen (§ 9 Abs 1 Nr. 11 BauGB) 

StraßenfläChe 

GehwegfläChe oder Rad-, Feld- und Fußweg 

öffentliche Parkplätze 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmug 
- MischverkehrsfläChe 

Grünanlagen als Bestandteil von Verkehrsanlagen 
(§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 

Wasserhochbehälter 



Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

r .......... ~ . . . . .. .. .. .. 
: .. ::·· ::·· :: .. ::--::··: 
•• • 0 ••• 0 0 •• 0 0 •• 0 ••••••• 

I lt 

öffentliche Grünfläche 

- Zweckbestimmung siehe Eintrag im Lageplan -

Mit Geh-. Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit 
bzw. eines Erschließungsträgers 

Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) sowie 
Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 

GSt. GGa I Gemeinschaftsstellplätze und -garagen 

Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

••••••• • pb • ........ 

Pflanzgebot (pfg1} für flächenhafte Anpflanzungen 

Pflanzbindung (pb 1- pb4} für flächenhafte 
Anpflanzungen 

Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen und Stutzmauern zur Herstellung 
des Straßenkörners (§ 9 (Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Aufschüttungen 

Str. Straße 

I Abgrabungen 

-' 
Stutzmauern (bestehend) 



; 

I, 

Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs 7 BauGB) 

----
Abgrenzungen 

• • • • • 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes 

Abgrenzungen unterschiedlicher Festsetzungen der 
Art der baulichen Nutzung und der Grund- und 
Geschoßflächenzahl sowie der Vollgeschosse 

Abgrenzungen unterschiedlicher Stellung baulicher 
Anlagen 

Sonstige Festsetzungen (Bauordnungsrechtliche Festsetzungen) 

OF Dachform 

so Satteldach 

ON Dachneigung 

Füllschema der Nutzungsschablone 

Baugebiet Z, HbA 

GRZ GFZ 

Bauweise DF, ON 

Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB) 

( mit dem Geltungs
bereich identisch ) 

Flächen, bei' deren Bebauung besondere Ver
kehrungen gegen äußere Einwirkungen erforder
lich sind. (U!rmimmissionen) 



Nachnchthche Festsetzungen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Schutzgebiete: 

~!il I l U II' II 111111 I' II II 

r 
Allgemeine Planzeichen: 

430 

431 ,67 

< = 

0 

Umgrenzungen der Schutzgebiete 

L LandschaftsschutzgEbiet "Leonberg" 
(Verordnung vom 23.04 1987) 

Hohenlinie ü NN 

festgelegte Höhe ü. NN 

kleiner gleich (Höchstmaß) 

bestehende markante Bäume 



TEX TTE IL 

Im Genungsbereich des Bebauunc;Jsplanes werden in Erganzung der Eintragungen Im 
Lageplan folgende Festsetzunc;Jen getroffen. 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen ( BauGB, BauNVO ) 

Art der baulichen Nutzung ( § 9 Abs 1 Nr 1 BauGB. §§ 1 - 15 BauNVO ) 
entsprechend Emtrag ( Nutzungsschat>lone ) 

Al!oemeine Wohnoebtete 1 WA 1. WA 2. WA 3 l ( § 4 BauNVO ) 
ln den Allgememen Wohnc;Jebleten sind doe Nutzungen nach § 4 Abs 2 Nr. 1 • 3 BauNVO 
zugelassen. 
Die als Ausnahmen aufgefuhrten Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 • 5 BauNVO sind 
nicht Bestandtell des Bebauungsplanes und somot nocht zulässig ( § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ) 
Hinweis· Beschränkung der Zahl der Wohnelnherten im Baugebietsteil WA2 siehe Text· 

teil t Nr 1 

2 Maß der baulichen Nutzuno ( § 9 Abs. 1 Nr t BauGB. §§ 16 • 21a BauNVO) 

2 1 Grundftachenzahl . Grundflache ( § 19 BauNVO) 
entsprechend Emtrag ( NutzungSSchaDtone ) 

2 2 Gesehoßßächenzahl. Geschoßflache ( § 20 BauNVO ) 
( siehe Eintrag ln der NutzungSSchablone ) 

a. Bei der Enmlttlung der Geschoßflache sino Oie Flächen von Aufenthansrllumen in 
anderen Geschossen ( Unteryesehosse unooberste GeSChosse ) einschließlich der zu 
ihnen gehörenden Treppenraume und einschließlich ihrer Umfassungswanoe nicht mit· 
zurechnen ( § 20 Abs. 3 BauNVO ) 

b. Bei der Enmotllung oer GeSChoßn~che bteoben doe Flächen von Stellplatzen 
undGaragenon VollgeSChossen unberucksochtogt ( § 21a Abs 4 Nr 3 BauNVO ) 

2.3 Zahl oer Vot!oesehosse und Höhe baulicher An!aaen ( §§ 16 u. 18 BauNVO) 

2.3.1 Zahl der Vollgeschosse ( z) ( §§ 16 und 20 BauNVO o. V. m. § 2 LBO) 
(siehe Eintrag in der NutzungsSChabtone ) 
Die eingetragene Zahl der Vollgeschosse ost als HOChstg renze festgesetzt uno wird wie folgt 
festgelegt: 
a) Votklescl!oß om Dacl!raum II, ( I + ID ) 

Die Zahl der VollgeSChosse wird durch nachstehenden Sdlemasehnon festgelegt: 

F' H Finthöhe 

oberst es Geschoß 
Vo l lgeschoß im 
Dachraum 

Vo ll geschoß 

Das unter dem obersten GeSChoß ( § 2 Abs 5 LBO ) angeordnete VoltgeSChoß liegt im 
Dachraum 

b) Yolklesci!Osse ynterhalb des DaChraumes Z : II bzw. 111 u. s. w. 
( Die Vollgeschosse liegen unterhalb des Dachraumes) 

Ausnahme. ln den Baugebietstellen WA 1 kann ausnahmsweise ein wenel'1!s Voltgesdooß 
zugelassen werden. wenn das Unteryesehoß des Gebtudes durel! die Hangt&· 
ge bedingt als Vollgeschoß anzureChnen iSI ( § 1fS Abs. fS BauNVO). 



1 

2 3.2 Höhe baulicher Anlaoen C Hb6 l ( §§ 1 & und Hl BauNVO ) 
(siehe Ein1rag in den Oberbaubaren Grundst0ckft3chen ) 

a. TrauthOhen ( TH ) 
Oie Traufhöhen sind als Höchstma~ tOr den Sc.hnrtt Dachhaut mit der Außenwand 
festgelegt. 
Es ge~en die nachstehenden Bezugspunkte bzw. -systeme für die Festsetzung· 

TH 1 = Höchstgrenze om Normalnullsystem ( Neues System) 
(Z. B, 418,5 m 0. NN ) . 

TH 2 = HOChs! maß über dem nal0r11Chen Gellinde am tiefsten Punkt des Gellaudes an 
der Talseite (z. B. 5.0 m ). 

TH 3 = HOChstmaß über dem nal0r1ichen Gelande an der Bergseile. 
Dabei ist die miltelere Höhe an der Hauptwand des Gebäudes maßgebend. 

b . FirsthOben ( FH ) 
Oie FirsthOben sind als Höchstma~ fOr d oe oberste Begrenzung der Olleher Wie folgt 
festgesetzt: 

FH 1 = Oie Höhenangabe ist als Höchstmaß om Normalnullsystem ( Neues Syslem) fest
gesetz1 ( z. B. 421 .0 m 0. NN ) 

FH 2 = Oie HOhenangabe ist als HOChstmaß Ober dem naturliehen ( bestehenden ) Gelin
de am lielsten Punkt des GebAudes an der Talseite festgesetz1. 

FH 3 = Oie Höhenangabe ist als HOChstmaß Ober dem nator1ichen Gelinde an der Berg
seite festgesetz1. Dabei ist die mittle re Höhe an der Hauptwand der Geblude maß
gebend. 

2.4 Mt !!gebende GrundSIQc!sflldle ( § 1 SI Abs. 3 BauNVO ) 
Zur maßgebenden GrundSIQc!sfllche sind Fliehenanteile an außerhalb des BaugrundSIOckes 
festgesetzten Gemeinschaftsanlagen nach § 9 Alls. 1 Nr. 22 BauGB hinzuzurechnen 
( § 21 1 Abs. 2 BauNVO ). 

3 BeyweiH ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, 5 22 BauNVO ) 

3 1 0 = offene BauweiH ( § 22 Abs. 1 u. 2 BeuNVO ) 

3.2 a = 
a1 = 

ebweichende Bauweise ( § 22 Abs. 4 BauNVO) ·· 

E.s sind nur GebAude als Einzel - und Ooppelhluser sowie als Hausgruppen zu
llsslg. Oie Linge der genannten Hausformen darf höchstens 20 m betregen. 
Bezüglich der seitliehen Grenzabstande ( Abstandsfliehen ) gi~ d ie offene Bau
weise. 

a2 = Es sind nur Einzelhauser mit einer maximalen Gebludellnge von 1&.0 m zullsslg. 
Bezüglich der seitlichen Grenzabstande ( Abstandsftlchen ) gin die offene 
Bauweise 



4. Obt!btubtre G!l!nds!Ock.st!lcl!en ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB. § 23 BauNVO) 
( enlspredlend Festlegung im Lageplan ) 

• 
5. Stellung baulicher Anlagen ( § 9 Abs. 1 NI'. 2 BauGB ) 

01t Im Bebauungsplan festgelegte Stellung baulicher Anlagen ( Firstrichtung ) 
itC f!lf den HauptbaukOrper verbindlich. 

II. Stel!p!ltze und Gar8Qen ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 
( siehe Eintrag im Lageplan ) 
Geragon und Stellplltze sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zugelassen. 
Geragon untemalb def Gellndeober111che ( Tiefgaragen ) sind generell zugelassen. 
Ausnah~ dürfen sie bis zu 1.2 m Ober die Gellndeober111che hinausragen, wenn ihre 
Gar.gende<::ke lfdeingededd und begrOnt Ist. 

7. Besd!rtnkuna der Zahl der Wohnungen ( § 9 Abs. 1 Nr. II BauGB) 

W/42 Im Baugebietsteil WA2 ist die Zahl der h6chstzu1Jssi0en Wohnungen IUS 

2Wo stldleblulichen Grilnden 1uf 2 Wohnungen pro Wohngeblude beschrtnkt. 

8. Y8Ckelnftlchao sgwje Yer!sebrsf!äcbeo besoode!er ZW!Idshestjnvnyog 
( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BeuGB) 
( siehe Festtegung im Lageplan) 
Oie festgelegten Straßenverkehrstiliehen besonderer Zweckbestimmung dienen als MisChver
keinfliehen dem Anlieger- und Fußgingerverkehr und können zur optischen Gliede!l!ng durch 
unterschiedliche Belige und durch Bepllenzungen gestanet werden. 

9. F!Ad!eo fik dje Yersorguoo und Nlfal!on!$0!QUOO ( § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB ) 
(enl$pffehend Festlegung im Lageplan) 
Oie ausgewiesene Ver.;orgungsfUiche - Wassertlochbehlilter - dient der Stadt Leonberg 
zur Wasserver.;orgung. 

10. Öffentliche Grünflicben ( § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ) 

GrOnanlaoe 1 
Oie ausgewiesene Offentliehe GrOnflllehe dient als Grilnanlage mh Mahnmal sowie Pflanzg!l!p
pen und ist im Obrigen als eldensive Wiesenfliehe anzulegen. Fußwege d0r1en angelegt 
werden. 
GrOoanlaoe 2 
Oie ausgewiesene Offentliehe GrOnflllehe d ient als GrOnantage. 
Es dOrfen GellOsengruppen und Fußwege angelegt werden. 
GrOn1nlaoe 3 
Die ausgewiesene Offentliehe GrOnfllche dient als GrOnanlage und Kinderspielplatz m~ Ge
bOsch • und Baumpflanzungen SOWie Wegfllichen. 

11. Elleben !Qr Aufsci!Qnuooen und AbQrabl!ooeo ( § 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB ) 
HObenltoe der Bayg!l!nds!Oc!te und Gebl\lde ( § 9 Abs. 2 BauGB ) 
Oie Baug!l!ndSiilcke dürfen bis zu einer HOhe von .t 1.5 m gagenüber dem bestehenden 
Gelinde aufgetollt oder abgegr~ben werden. 
Oie neue festgelegte Gellndeoberflllche ist gegen das angrenzende bestehende G eli nde 
SOWie die Verkehrsftlehen mft ft1ehen BOschungen ( max. 1.3 ) anzuschot1en und goa als fest
gelegtes Gelinde im Sinne des§ 2 Abs. 5 LBO. 

12. Mit Leltuoosreehten zu belastende Eilleben ( § 9 Abs. 1 Nr 21 BauGB) 

Ir = Die im Bebauungsplan ausgewiesenen LeHungsrechte d ienen den Neckarwerken 
Elektri:znätsver.;orgungs • AG :zur Einlegung und Haltung von Versorgungs
leitungen. 



13. Fli clien ror bes9ndere Anlaoen und Vor1lehnmgen 1:um Schutz vor schldlicllen urnwen· 
einwir1luooen ( § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die schalltechnischen Orientierungswerte fOr 
die stldtebaullche Planung (Beiblan 1 zu OIN t 8005 Teil t • Schallschutz im Stldtebau) durch 
äußere Einwir1lungen von Ver1lehrsUirm Oberschrinen. 
Beim Neubau, Umbau oder Erweiterung von Geblluden sind besondere bauliche Vor1lehrun
gen (z.B. Schallschuttlenster, Anordnung der Grundrisse) gegen Ver1leh~1Arm zu treffen, so 
daß der lnnenschallpegelfOr Schafraume von 35 dB (A) . für Wohnräume von 40 dB (A) und 
für ArbeitsrAume bei Oberwiegend geistigen Tatigkeiten von 55 dB (A) nicht Oberschrillen wird 
(siehe z.B. VOI • Richtlinie 2719 "Schalld8mmung bei Fenstern und deren Zusatzeinrichtun
gen" sowie §15 Arbeitsstanenverordnung ) . 

14. Fli clien für Pflanzaebote und POanzbindyngen ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, 
§ 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO ) 

14.1 poanzgebole ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB ) 
POaozgebote fOr fl3cllenhalle AnoOanzynaen 

pfg Oie ausgewiesene FUiche ist mit heimischen Sträuchern zu bepflanzen 
und so zu erhahen. 

14.2 POanzblndyoo ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB ) 
a. Allaemeine Pflanzbinduno ( Erhaltung von Blumen ) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Baume mit einem Stammdurchmesser 
von mindestens 0.25 m. gemessen 1 m Ober dem Boden, zu erhalten, sofem nicht andere 
Festsetzungen des Bebauungsplanes entgegenstehen. 
Auf die Baumschutzverordnung vom 24. 12. 1992 wird verwiesen. 

b. Flll(;hen mit Pflanzbindung 

pb 1 = Oie Pflanzbindung dient der Erhaltung der Gehölzpflanzung 
auf den Böschungsfllchen. 

pb 2 = 

pb 3 = 

Oie angepflanzten Gehölze sind zu erhalten und bei Abgang zu 
e~tzen. 

Oie Pflanzbindung d1ent der Erhaltung der Heclten- und Gehölzpflan
zung mit Saumstrukturen. 
Oie angepflanzten Sträucher und Gehölze sind zu erhalten und bei 
Abgang zu e~etzen 

Oie Pflanzbindung dient der Erhaltung der dichten Gebüschgruppe. 
Oie angepflanzten Sträucher sind zu erhahen und bei Abgang zu 
e~tzen. 

15. Flachen für Aufschüttungen, Aborabungen und StOtzmauem zur Herstel!yng des 
S!raßenkörpef$. ( § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB i. V. mit § 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO ) 

a) Böschungen und Stützmauem, die zum Ausgleich der Höhenunterschiede zwischen den 
BaugrundstOclten und den öffentlichen Ver1leh~flllchen elfordertich sind ( Straßenböschun· 
gen ), können auf den BaugrundstOcken angelegt werden und sind dort zu dulden. Ist in der 
Planzeichnung nichts anderes festgeselzt . so gilt ein. d ie öffentlichen Ver1leh~flllchen be
gleitender 1,5 m breiter GrundstOcksstreifen als FlAche für die Aufschonungen und Abgra
bungen zum Ausgleich lopogfllphischer Unebenheiten. 

b) 01e Eigentümer der BaugrundstOclte durfen zur Ver1lürzung der Slfllßenböschungen auf 
eigene Kosten StOtzmauem ( nur in SIChtbeton. Mauerwer1l oder Holz ) errichten. die nicht 
Bestandteil der Ver1leh~anlagen sind. 
Stützmauem sind bis zu einer Höhe von maximal 1 ,0 m zulassig. 

c) StOtzfundamente, die zum Setzen von Rabattensteinen und Randsteinen zur Abgrenzung 
zwischen öffentlichen Ver1leh~flachen und privaten GrundstOcksflächen ertorder1ich 
werden. sind auf den privaten GrundstOcksRAchen bis zu einer Breite von 0,50 m 
zu dulden. 

d) Die unmittelbar entlang der Straßenbegrenzungslinie der Römerstraße erstellten und im La
geplan eingetragenen Stützmauem sind Bestandteil der Ver1leh~anlage. Sie sind auf den 
privaten GrundstOcksflAchen zu dulden. 



II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen ( § 9 Abs. 4 BauGB, § 73 LBO) 

1 Oachqestahung ( § 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO ) 

1 1 Oacllform, OachneiQuna ( OF, ON ) 
( Entsprechend Eintrag im Lageplan ) 

Es werden nachstehende Dachformen zugelassen: 

S D 1 = Es sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung entsprechend Planeintrag 
zugelassen. 
Ausnahmsweise sind andere Dachformen auf Elilem. Vorbauten und unterge
ordneten Zwischenbauten zugelassen. 

SO 2= Im Baugebietsteil WA 3 sind Satteldächer m~ einer Dachneigung von 20 • - 30 • 
zu erS1ellen. 
Ausnahmsweise können Walmdächer. abgewalmte Dächer und ve~tzte 
Satteldächer zugelassen werden 

1.2 Oachdeckuna 
Bei Satteldächern und geneigten Oach03chen 1st nur Ziegeldeckung oder Betondachstem '" 
roten oder rotbraunen Farbtönen zugelassen. 
Oie Dachdeckung von Dachgauben ist entsprechend der Dachdeckung des Hauptdaches 
auzuführen. 

1.3 Qachaufbauten Dacheinschnitte und Zwerchgiebel 
Auf einer Gebäudeseite dürfen entweder nur Dachaufbauten oder nur Dacheinschnitt e emch
tet werden. 
a. Qa9haufbauten: 

Dachgauben sind mit fotgenden Einschränkungen zugelassen: 
- die Summe der Breiten aller Dachgauben einer Gebäudeseite darf höchstens 
40% der dazugehörenden Oachillnge betragen. 

- der AbSland der Dachgaube von der Giebelserte ( Ortgang ) muß mindestens 
1 ,5 m betragen. 

- die Oberkante der Dachgaube muß vertokat gemessen mindestens 1 0 m un1emalb 
des HauptfirS1es liegen . 

-die Höhe der Oachflllche untemalb der Dachgauben bis zur Traufe m uß on der Oacllflact>e 
gemessen mindeSiens 0 .9 m betragen 

b. Oacl!einschnit!e: 
Dacheinschnitte sind m 1t folgenden Einschrlinkungen zugelassen : 
• die Summe der Breiten aller Dacheinschniu e darf höchstens 40% der 

dazugehörenden Dachlänge betragen. 
- der AbS1and der Dacheinschnitte von der Goebelseite ( Ortgang ) muß 

mindeSiens 1.5 m betraaen. 

- d ie BrOSiungen der Dacheinschnitte sind in gleicher Neigung und g leichem 
Material wie das Dach selbS1 auszufuhren 

- die Höhe der Dachflache unterhalb der Bri.ostungen der Einschnitte bis zur Traufe muß " 
der Dachflache gemessen mindestens 0 .11 m betragen. 

c. Zwercbgjebe!: 
Zwerchgiebe! sind zusatzlieh neben Dachgauben und Dacheinschnitten zugelassen 
soweit die Summen der 8 rerten von Dachaufbauten und Zwerchgiebeln bzw Oacheo~ 
schnitten und Zwerchgiebeln 40 % der J8W8•1ogen OachUinge nicht ilberschrehen 

2 . Äußere Gestaltung baulicher Anlaoen ( § 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO ) 

2 .1 fassa<lenaestaltuna 
Oie Verkleidung der baulicher Anlagen m~ polierten oder glänzenden Materielien ( woe z B 
KunSistoff, glasierte Keramik, engobierter Spaltklinker. geschliffene Welil- und Kunsts1eone 

ist unzulässig. 
2.2 farbQeslaltuoo 

Oie Außenflächen der Fassaden sind in weoßer Farbe oder in hellen erdfarbenen TOnen auSJu 
!Ohren. 
Auffllllige Farbtöne sind nocht zulllssig. 



3 Antennen ( § 73 Abs. 1 Nr 3 LBO) 
Pro Gebaude ist nur eme Rundfunk- und nur eine Fernsehantenne zulasslg. 

4 Freileitunaen ( § 73 Abs 1 Nr 4 LBO ) 
Niederspannungsfreileitungen sind nicht zugelassen 

111. Kennzeichnungen ( § 9 Abs. 5 BauGB ) 

Lärmimmisslonen: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ist als Fläche gekennzeichnet. bei deren 
Bebauung besondere Vor1lehrungen zum Schutz vor schAdliehen Umwelteinwir
kungen zu treffen sind ( Lärmschutz ) 

IV. Hinweise 

1. Wasserwirtschaft ynd Gruns!wasserscbutz 
Die ordnungsgemäße Wasserversorgung wurde vom Amt für Wasserwirlschaft und Boden
schutz Klrchhelm unter Teck nicht gepriift. Der Planungsträger hat dies eigenverantworlllch 
durchzufOhren. 
Das Plangebiet Ist bis auf einige RestOllehen bebavt . Bei Baumaßnahmen, die tiefer reichen 
als die bisherigen Griindungen. ist eine hydrogeologische Er1lundung durChzufUhren Sofern 
von neuen Baumaßnahmen Grundwasser erschlossen wird, ist zusätzlich zum Baugenehmi
gungsverfahren eon Wasserrechtsverfahren durchzufOhren. 

2. Denkmai$Chutz 
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde entdedd werden. 
Diese sind unverzOgllcll dem Landesdenkmalamt oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Der Fund und d ie Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige 
in unveränderlem Zustand zu ha~en. sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Landesdenkmalamt m~ einer Ver1lürzung der Frist einverstanden Ist. ( § 20 Denkmal
seilutzgesetz ) 

3. Pflichten des EiQentymers· ( § 126 Abs. 1 BauGB ) 
Der EigentOmer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fOr Beleuchtungs
körper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper SOWie Kennzeichen und 
Hinweisschilder fOr Erschließungsanlagen auf seinem GrundstOck zu dulden 

4 Altlasten und Bodenseilutz 
Bodenbelastungen sind nicht bekannt. Sollte dennoch bei Erdarbeiten belasteter Boden 
angetroffen werden, so sind unverzOglieh das Amt für Wassetwirlschan und Bodenseilutz 
zu benachrichtigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich einzustellen. 
Auf die Merkblätter "Abfallwirlscllafl und Altlasten· sowie "Regelungen zum Seilutz des Bo
dens· des Amtes fOr Wassetwirtschaft und Bodenseilutz wird verwiesen 

5. Eneraieaewjnnuna 
Aus GrOnden der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme erwOnscllt. 
Im Rahmen der Festsetzungen sind diese Anlagen zulässig . 

6 . Landesamt fOr Straßenwesen Baden - WOrt!embem 
Die Bauarbehen an der A 81 haben im Konniktfall Vorrang vor den Erschließungs- und Bauar
beiten im Plangebiet 
Erschütterungen während des Baues und Betriebs der Autobahn sind bei Neubauten zu be
rOcksichtigen. Schadensersatzansprache können aus dieser Zustimmung nicht abgeleitet wer· 
den. 
Jedes Einzelbauvomaben innemalb 100m Abstand zur Autobahn ist dem Landesamt fiir 
Straßenwesen vorzulegen. 

7 Ordnunaswidrigkeiten 
Verstöße gegen die Milchen Bauvorschriften ( § 73 LBO ) werden als Ordnungswidrigkeit nach 
§ 7 4 Abs. 2 und 3 LBO behandelt. 


